
Neue Justiz 5/89 219

Verkehrsunfalls (Vergehen gemäß § 196 Abs. 1 und 2 StGB) 
zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 300 M. Auf die Berufung 
setzte das Bezirksgericht die Höhe der Geldstrafe auf 1 000 M 
herab.

Der Präsident des Obersten Gerichts hat die Kassation der 
Entscheidungen des Kreisgerichts und des Bezirksgerichts zu
gunsten des Angeklagten beantragt. Es wird Verletzung des 
Gesetzes gerügt.

Der Antrag hatte in Übereinstimmung mit der Auffassung 
des Vertreters des Generalstaatsanwalts der DDR Erfolg.

Aus der Begründung:
Die Instanzgerichte haben das Verhalten des Angeklagten als 
Verletzung der Vorfahrt (§ 13 Abs. 1 und 3 StVO) beurteilt. 
Dieser Rechtsauffassung ist nicht zu folgen. Wer die Vor
fahrt zu gewähren hat, muß rechtzeitig durch angepaßtes 
Fahrverhalten zu erkennen geben, daß er seiner Wartepflicht 
nachkommt. Er darf die Kreuzung oder Einmündung erst be
fahren, wenn er ausreichende Sicht hat und jede Gefährdung 
anderer Fahrzeugführer ausgeschlossen ist (§ 13 Abs. 1 StVO). 
Eine Vorfahrtverletzung läge demnach vor, wenn der War
tepflichtige durch das Einbiegen auf die bevorrechtigte Straße 
deren Benutzer gefährden oder wesentlich behindern würde. 
Geringfügige Beeinträchtigungen dagegen muß der Vorfahrt
berechtigte im Hinblick auf die Bedingungen und Anforde
rungen des modernen Straßenverkehrs in einer Großstadt 
hinnehmen. So ist von ihm zu verlangen, einen Unfall durch 
geringfügiges und ungefährliches Ausweichen und/oder kur
zes Gaswegnehmen zu vermeiden, ohne daß er seine Fahr
bahnhälfte oder die von ihm benutzte Fahrspur verlassen 
müßte und ohne daß er andere Verkehrsteilnehmer (z. B. 
den überholenden Gegenverkehr) gefährdet.

Der Angeklagte hat sich zum Einbiegen auf die Haupt
straße entschlossen, als der von rechts kommende Pkw des 
Bürgers J. noch etwa 100 m entfernt war. Da die Hauptstraße 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h befahren wer
den darf, mußte er damit rechnen, daß der sich nähernde 
Pkw in 6 Sekunden die Stelle erreichen wird, an der er ein
biegen will. Bei zügigem Auffahren und unter Berücksich
tigung dessen, daß vom Vorfahrtberechtigten verlangt wer
den darf, z. B. durch kurzes Gaswegnehmen die Geschwin
digkeit herabzusetzen, durfte der Angeklagte davon ausge
hen, daß er die Einmündung bereits wieder verlassen haben 
wird, bevor der Pkw des Bürgers J. diese erreicht hat. J. 
fuhr nicht 60 km/h, sondern etwa 50 km/h bzw. später nur 
noch 40 km/h. Daher kam es nicht zu einer gefährlichen An
näherung der beiden Pkws, wie die Situation zur Zeit des 
Unfalls ausweist. Der Bürger J. wurde durch das Fahrverhal
ten des Angeklagten nicht gezwungen, etwa plötzlich zu brem
sen oder ein gefährliches Ausweichmanöver auszuführen.

Der Angeklagte ist somit seinen Pflichten nachgekommen, 
so daß schon objektiv keine Pflichtverletzung gegeben war. 
Er hätte deshalb mangels Schuld freigesprochen werden müs
sen.

Darüber hinaus ist die Rechtsauffassung des Bezirksge
richts zum Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten 
des Angeklagten und dem Unfall fehlerhaft. Zunächst ist 
richtig, daß der Kausalzusammenhang zwischen einer Hand
lung und bestimmten Folgen nicht durch dazwischentretende, 
gleichfalls ursächliche Pflichtverletzungen eines anderen 
ausgeschlossen wird. Entscheidend dafür ist aber, daß die 
Pflichtverletzungen anderer auch wirklich ursächlich für die 
herbeigeführten Folgen sind. Dabei kann der Zusammen
hang mit anderen Pflichtverletzungen dergestalt sein, daß 
verschiedene Personen nebeneinander Handlungen begehen, 
die in ihrem Zusammenwirken die tatbestandsmäßigen Fol
gen hervorrufen (Mitverursachung). Ist der Zusammenhang 
dadurch charakterisiert, daß eine zeitlich vorausgehende 
Handlung Folgen auslöst, die sich in weiteren darauffolgen
den Handlungen und deren Folgen niederschlagen (Kausal
kette), muß vom ersten Glied einer Handlung bis zur straf
rechtlich relevanten Folge eine lückenlose zeitlich nacheinan
derfolgende Verbindung von Ursache-Wirkung-Zusammen- 
hängen bestehen.

Bei der hier in Betracht kommenden Prüfung des Vorlie- 
gens einer Kausalkette ist festzustellen, daß eine derartige 
Verbindung nicht vorliegt.

Selbst wenn man unterstellen wollte, daß es sich beim 
Fahrverhalten des Angeklagten um eine Vorfahrtverletzung 
gehandelt hätte, wäre kein Zusammenhang mit den Pflicht
verletzungen des Bürgers J. gegeben. Diese bestanden zum 
einen darin, daß J. sich einseitig dem Fahrzeug des Ange
klagten zuwandte und dadurch die Fußgängerin übersah. 
Seine ungenügende Aufmerksamkeit (Verstoß gegen § 1 Abs. 1 
StVO) war jedoch nicht die Folge eines (nur unterstellten) 
Vorfahrtverstoßes des Angeklagten.

Aufmerksamkeit im Straßenverkehr bedeutet vor allem, 
das Verhalten der übrigen Verkehrsteilnehmer und die sich 
ständig verändernden Verkehrssituationen konzentriert und 
umsichtig zu beobachten. Dies erfordert, den Überblick über 
die Gesamtsituation zu behalten und sich zugleich auf die 
wichtigsten Einzelheiten zu konzentrieren. Gerade das hat 
der Bürger J. nicht getan, sondern sich einseitig auf das Ver
halten des Angeklagten konzentriert. Darin lag seine Unauf
merksamkeit.

Auch die weitere Pflichtverletzung des Bürgers J., nach 
Passieren des Hindernisses nicht wieder in die rechte Fahr
spur zu wechseln (Verstoß gegen § 11 Abs. 4 StVO), steht in 
keinem Zusammenhang mit einer (unterstellten) Vorfahrt
verletzung des Angeklagten. Für den Bürger J. bestand keine 
begründete Veranlassung, nach dem Umfahren des Sand
haufens nicht wieder in die rechte Fahrspur zurückzuwech
seln, zumal er das Fahrverhalten des Angeklagten erkannt 
hatte. Es wäre ihm ohne weiteres möglich gewesen, sich auf 
das vor ihm gegebene Verkehrsgeschehen zu konzentrieren. 
Der Unfall ist allein auf sein pflichtwidriges Verhalten zu
rückzuführen.

Der Angeklagte hat nach alledem durch sein Verhalten 
nicht den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklicht. Da 
sich deshalb die Anklage nicht als begründet erwiesen hat, 
war er freizusprechen (§ 244 Abs. 1 StPO); dies hatte gemäß 
§ 322 Abs. 1 Ziff. 3 StPO in Selbstentscheidung zu geschehen.
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Eine aus sechs Mitgliedern bestehende Redaktionskommis
sion, die sich auf die Zuarbeit von 46 Autoren aus Wissen
schaft und Praxis stützen konnte, hat sich mit Erfolg bemüht, 
ein Lexikon zu schaffen, das „insbesondere den Bürger in
teressierende Rechtsfragen unter konkreten rechtlichen Be
griffen“ erläutert (S. 6). Rund 1 000 solcher Begriffe aus allen 
Rechtsgebieten sind erklärt, in ihren Zusammenhängen ver
ständlich dargelegt und häufig noch zusätzlich durch Bei
spiele, manchmal auch durch einprägsame Übersichten an
schaulich gemacht. Weitere 400 Stichwörter enthalten Ver
weisungen auf andere Fundstellen. Sie sind unverzichtbar 
und noch erweiterungsfähig.

Unverzichtbar sind sie wegen der unterschiedlichen Ge
sichtspunkte, unter denen Rechtsbegriffe eingeordnet und 
insbesondere von juristischen Laien, für die das Werk ge
schrieben wurde, gesucht werden können. So würde man 
nicht vermuten, daß aus der reichen Fülle bestehender Pflich
ten gerade die „Pflicht zur Hilfeleistung“ beim Buchstaben 
„P“ versteckt worden ist. Dieses Stichwort wird erst über die 
Verweisung unter „Hilfeleistung“ erschlossen, bei der aller
dings die Weiterverweisung auf die „gegenseitige Hilfe“ fehlt. 
Das Post- und Fernmeldegeheimnis ist unter „Unverletz
barkeit“ abgehandelt und die wichtigen Grundsätze der Sach
aufklärung und Wahrheitserforschung sind ohne Verweisun
gen bei den „Prozeßprinzipien“ eingeordnet.

Erweiterungsfähig und auch erweiterungsbedürftig sind 
die Verweisungsstichwörter, um die Fülle des gebotenen Ma
terials vollständig zu erschließen. So könnte eine Verwei-


